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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1986

Norm

StGB §156

Rechtssatz

Der Vorsatz des Täters muß auf die Schädigung des Gläubigers in der Form gerichtet sein, daß er im Endergebnis einen

Ausfall seiner Forderung erleiden soll.

Entscheidungstexte

1 Ob 571/86
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